
Teil 1

Allgemeine Vertragsbedingungen

 

Gültig ab 01.12.2023 

 

A. Parteien 

I. Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen (im Folgenden: AVB) regeln die geschäftlichen 
Beziehungen der  

Darmstädter Packer 64 UG

Lagerstraße 11a

64807 - Dieburg (Deutschland)

Telefon: 06071 – 3920 400

Mobil: 0173 – 6393 859

E-Mail: info@darmstaedter-packer.de

Registergericht: Amtsgericht Darmstadt

Registernummer: HRB 103423

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gem. § 27a UstG: DE353157571

Geschäftsführer: 

Burhan Aslama

nachstehend – Darmstädter Packer 64 UG – genannt 

und dem Kunden   

nachstehend – Kunden – genannt 

bei der Erbringung von Dienstleistungen wie Umzügen, Lagerung, Entrümplung und 
Haushaltsauflösung, Reinigungsservice sonstiger Dienstleistungen und der Verkauf von Material.

II. Kunden können sowohl  

1. Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, also jede natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, 

als auch 

2. Verbraucher im Sinne von § 13 BGB, also jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch selbstständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können, 

sein. 

mailto:info@darmstaedter-packer.de


B. Geltungsbereich 

I. Die AVB der Darmstädter Packer 64 UG gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende 
oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit 
Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses 
Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis 
Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. 

II. Im Einzelfall getroffene individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich 
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AVB. Für den 
Inhalt derartiger Vereinbarungen ist vorbehaltlich des Gegenbeweises ein schriftlicher Vertrag bzw. 
die schriftliche Bestätigung der Darmstädter Packer 64 UG maßgebend. 

III. Gegenüber Unternehmern gelten diese AVB auch bezüglich zukünftiger gleichartiger 
Rechtsgeschäfte.

 C. Angebot von Waren und sonstigen Leistungen 

Die Darmstädter Packer 64 UG bietet Umzüge, Lagerung, Entrümplung/ Haushaltsauflösung, 
Reinigungsservice, Material Verkauf sowie die allgemeine Erfüllung von Aufträgen an

 D. Vertragsschluss  

Auf die Anfrage des Kunden unterbreitet die Darmstädter Packer 64 UG dem Kunden ein Angebot mit 
Angabe der Leistung/Ware und dem Preis der Leistung. Der Kunde kann dieses Angebot binnen einer 
Frist von 10 Werktagen annehmen.

E. Preise/Bezahlung  

I. Alle Preisangaben in den Angeboten des Darmstädter Packer 64 UG sind Endpreise in Euro (€) und 
beinhalten etwaige angefallene Steuern und Abgaben. 

II. Soweit nichts anderes vereinbart wurde, ist der Kaufpreis bei Lieferung, bzw Leistungserbringung 
fällig. Die Darmstädter Packer 64 UG behält sich vor, im Einzelfall Vorauskasse zu verlangen. Sofern 
Vorauszahlungen vereinbart sind, müssen diese bis spätestens eine Woche nach Auftragsbestätigung 
ohne Abzug durch den Kunden erbracht worden sein, ansonsten verschiebt sich die Leistung, 
Lieferung bzw. Übergabe auf einen durch den Darmstädter Packer 64 UG neu festzulegenden 
späteren Zeitpunkt in Abhängigkeit vom tatsächlichen Zahlungseingang. Im Übrigen sind die 
Rechnungen des Darmstädter Packer 64 UG innerhalb von 14 Tagen rein netto ohne Abzug zahlbar. 
Der Kunden kommt ohne weitere Erklärung der Darmstädter Packer 64 UG 14 Tage nach Lieferung 
und Zugang der Rechnung in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat. Im Fall des Vorhandenseins von 
Mängeln steht dem Kunden ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, soweit der Einbehalt nicht in 
angemessenem Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der Nachbesserung 
(insb. Mangelbeseitigung) steht. 

III. Ein Anspruch auf Skonto besteht nur, wenn ein Skontoabzug ausdrücklich vereinbart ist und der 
Rechnungsbetrag fristgerecht in voller Höhe eingeht sowie der Kunde nicht mit der Begleichung von 
anderen Forderungen in Verzug ist.  

IV. Zur Höhe und Anfall von Verzugszinsen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die 
Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten, ebenso die Geltendmachung 
eines weitergehenden Schadens. 

V. Treten nach dem Vertragsabschluss in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Kunden Umstände 
ein bzw. werden dem Darmstädter Packer 64 UG diese erst dann bekannt, die nach pflichtgemäßem 



kaufmännischem Ermessen die Kreditwürdigkeit des Kunden infrage stellen, ist der Darmstädter 
Packer 64 UG berechtigt, die Leistungserbringung, bzw. Auslieferung der Ware zurückzuhalten, bis 
die Leistung bzw. Ware vollständig im Voraus bezahlt ist oder der Darmstädter Packer 64 UG in 
angemessener Höhe Sicherheit für den Zahlungsanspruch geleistet wurde. 

VIII. Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein 
Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die 
Gegenrechte des Kunden unberührt. 

 F. Auslieferung/Übergabe der Waren  

I. Die Liefer-, bzw. Leistungsfrist bzw. der Liefer- und Leistungszeitpunkt wird individuell vereinbart 
bzw. vom Darmstädter Packer 64 UG bei Annahme der Bestellung angegeben. 

II. Sofern die Darmstädter Packer 64 UG verbindliche Liefer- oder Leistungsfristen aus Gründen, die 
der Darmstädter Packer 64 UG nicht zu vertreten hat, nicht einhalten kann (Nichtverfügbarkeit der 
Leistung) werden wir den Kunden hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die 
voraussichtliche neue Liefer- oder Leistungsfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen 
Lieferfrist nicht verfügbar, ist der Darmstädter Packer 64 UG berechtigt, ganz oder teilweise vom 
Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir unverzüglich 
erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht 
rechtzeitige Selbstbelieferung durch den Zulieferer des Verkäufers, wenn der Darmstädter Packer 64 
UG ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder dem Darmstädter Packer 64 UG 
noch dessen Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet 
sind. 

III. Die Rechte des Kunden gemäß Abschnitt H. dieser AVB und die gesetzlichen Rechte des 
Verkäufers, insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit 
oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt. 

G. Sonderbedingungen für Umzüge und Lagerungen

I. Leistungen

(1) Darmstädter Packer 64 UG erbringt seine Verpflichtung mit der größten Sorgfalt und unter 
Wahrung des Interesses des Absenders gegen Zahlung des vereinbarten Entgelts.

(2) Entstehen im Rahmen der vertraglichen Leistung unvorhersehbare Aufwendungen, sind 
diese, sofern sie Darmstädter Packer 64 UG den Umständen nach für erforderlich halten 
durfte, durch den Kunden zuzüglich einer angemessenen Vergütung zu ersetzen.

(3) Erweitert der Kunde nach Vertragsschluss den Leistungsumfang, sind die hierdurch 
entstandenen Mehrkosten ein- schließlich einer angemessenen Vergütung zu ersetzen.

(4) Das Personal der Darmstädter Packer 64 UG ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, nicht zur 
Vornahme von Dübel-, Elektro-, Sanitär- und sonstigen Installationsarbeiten verpflichtet.

(5) Bei Leistungen zusätzlich vermittelter Handwerker haftet Darmstädter Packer 64 UG nur für 
sorgfältige Auswahl.

(6) Bei Verträgen mit anderen als Verbrauchern gelten ergänzend die Logistik-AGB 2019. Diese 
sind auf www.amoe.de/logistikagb abrufbar. Soweit sich einzelne Klauseln widersprechen, 
gehen die AGB Umzug 2022 den Logistik-AGB 2019 vor.

II. Beiladungstransport



Der Umzug darf auch als Beiladungstransport durchgeführt werden.

III. Beauftragung Dritter

Darmstädter Packer 64 UG kann, soweit nichts anderes vereinbart ist, einen weiteren ausführenden 
Möbelspediteur mit der Durchführung des Umzugs beauftragen.

IV. Hinweispflichten des Absenders

(1) Soweit der Kunden keine Verpackung und Kennzeichnung durch die Darmstädter Packer 64 
UG wünscht, weist die Darmstädter Packer 64 UG den Kunden auf den Haftungsausschluss 
gem. § 451 d Abs. 1 Ziff. 2 HGB hin. Zur Überprüfung des vom Kunden verpackten Gutes ist 
Darmstädter Packer 64 UG weder berechtigt noch verpflichtet, außer in Fällen der 
offensichtlichen Ungeeignetheit der Verpackung.

(2) Zählt zu dem Umzugsgut gefährliches Gut, ist der Kunde verpflichtet, dem Möbelspediteur 
rechtzeitig anzugeben, welcher Natur die Gefahr ist, die von dem Gut ausgeht. Gefährliches 
Gut im Rahmen des Umzugs sind feuer- oder explosionsgefährliche, strahlende, zur 
Selbstentzündung neigende, giftige, ätzende, übelriechende oder ähnliche Güter. Dazu 
zählen insbesondere Akkus, Batterien, Brenn- und Heizmittel, Chemikalien, Gase, 
Lösungsmittel, Munition, etc.

(3) Für Umzugsgut, das aufgrund seiner Größe oder seines Gewichtes und der Bedingungen am 
Zielort nicht ohne die Gefahr von Beschädigungen entladen werden kann, hat die 
Darmstädter Packer 64 UG vom Kunden Weisungen einzuholen. Bei Beförderungs- oder 
Ablieferungshindernissen gilt § 419 HGB.

V. Aufrechnung

Gegen Ansprüche der Darmstädter Packer 64 UG ist eine Aufrechnung nur mit fälligen 
Gegenansprüchen zulässig, die rechtskräftig festgestellt, entscheidungsreif oder unbestritten sind.

VI. Weisungen und Mitteilungen

Weisungen und Mitteilungen des Absenders bezüglich der Durchführung der Beförderung sind in 
Textform ausschließlich an die Darmstädter Packer 64 UG zu richten.

VII. Bestimmung des Umzugsgutes

Die Bestimmung des Umzugsgutes obliegt dem Kunden.

VIII. Fälligkeit des vereinbarten Entgelts

(1) Das vereinbarte Entgelt einschließlich der Ansprüche der Darmstädter Packer 64 UG gem. 
Ziffern I. Abs. 2 und Abs. 3 dieser Bedingungen ist, sofern vertraglich nicht anderes vereinbart 
wurde, bei Ablieferung, bei Auslandstransporten vor Beginn der Verladung, fällig.

(2) Auslagen in ausländischer Währung werden nach dem am Zahlungstag festgestellten 
Wechselkurs abgerechnet.

(3) Kommt der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung nicht nach, ist Darmstädter Packer 64 UG 
berechtigt, das Umzugsgut anzuhalten oder nach Beginn der Beförderung auf Kosten des 
Absenders, bis zur Zahlung des Entgelts und der bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen 
Aufwendungen einzulagern. Kommt der Kunden seiner Zahlungsverpflichtung auch dann 
nicht nach, ist Darmstädter Packer 64 UG berechtigt, eine Pfandverwertung nach den 
gesetzlichen Vorschriften durchzuführen.



(4) Die Pfandverwertung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe, dass 
bei Ausübung des gesetzlichen Pfandrechts der Darmstädter Packer 64 UG die Androhung 
des Pfandverkaufs und die erforderlichen Benachrichtigungen an den Kunden zu richten sind.

(5) § 419 HGB findet entsprechende Anwendung.

IX. Lagerung

Für Lagerungen gelten ergänzend folgende Bestimmungen:

(1) Bei Lagerungen ist derKunde darüber hinaus dazu verpflichtet, die Darmstädter Packer 64 UG 
darauf hinzuweisen, wenn feuer- oder explosionsgefährliche, strahlende, zur Selbst-
entzündung neigende, giftige, ätzende, übelriechende oder überhaupt solche Güter, welche 
Nachteile für das Lager und/ oder für andere Lagergüter und/ oder für Personen befürchten 
lassen, Gegenstand des Vertrages werden sollen.

(2) Der Darmstädter Packer 64 UG erbringt grundsätzlich folgende Leistungen:

(a) Die Lagerung erfolgt in geeigneten betriebseigenen oder -fremden Lagerräumen; den 
Lagerräumen stehen zur Einlagerung geeignete Möbelwagen bzw. Container gleich. Lagert 
Darmstädter Packer 64 UG bei einem fremden Lagerhalter ein, so hat er dessen Namen und 
den Lagerort dem Kunden unverzüglich schriftlich bekanntzugeben oder, sofern ein 
Lagerschein ausgestellt ist, auf diesem zu vermerken.

(b) Bei Einlagerung wird ein Verzeichnis der eingelagerten Güter erstellt und von der 
Darmstädter Packer 64 UG und dem Kunden unterzeichnet. Die Güter sollen fortlaufend 
nummeriert werden. Behältnisse werden dabei stückzahlmäßig er- fasst. Die Darmstädter 
Packer 64 UG kann auf die Erstellung des Lagerverzeichnisses verzichten, wenn die 
eingelagerten Güter unmittelbar an der Verladestelle in einen Container verbracht werden, 
dieser dort verschlossen und verschlossen gelagert wird.

(c) Dem Kunden wird nach der Übernahme eine Ausfertigung des Lagervertrages und des 
Lagerverzeichnisses ausgehändigt oder zugesandt. Bei Teilauslagerungen erfolgen auf dem 
Lagerschein, dem Lagerverzeichnis oder dem Abschreibungsvermerk entsprechende 
Abschreibungen.

(3) Die Darmstädter Packer 64 UG ist berechtigt, das Lagergut gegen Vorlage des Lagervertrages 
mit Lagerverzeichnis oder einem entsprechenden Abschreibungsvermerk auszuhändigen, es 
sei denn, der Darmstädter Packer 64 UG ist bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit 
unbekannt, dass der Vorlegende zur Entgegennahme des Lagergutes nicht befugt ist. Die 
Darmstädter Packer 64 UG ist befugt, aber nicht verpflichtet, die Legitimation desjenigen zu 
prüfen, der das Lagerverzeichnis und den Lagervertrag vorlegt.

(4) Der Kunde ist verpflichtet, bei vollständiger Auslieferung des Lagergutes ein schriftliches 
Empfangsbekenntnis zu erteilen. Bei teilweiser Auslieferung des Lagergutes werden die 
Darmstädter Packer 64 UG und der Kunde entsprechende Abschreibungen auf dem 
Lagerschein, dem Lagerverzeichnis oder dem Abschreibungsvermerk vornehmen.

(5) Während der Dauer der Einlagerung ist der Kunde berechtigt, während der Geschäftsstunden 
des Darmstädter Packer 64 UG in seiner Begleitung das Lagergut in Augenschein zu nehmen. 
Der Termin ist vorher zu vereinbaren. Der Lagervertrag und das Lagerverzeichnis sind bei 
dem Termin vorzulegen.



(6) Der Kunde ist verpflichtet, etwaige Anschriftenänderungen der Darmstädter Packer 64 UG 
unverzüglich in Textform mitzuteilen. Er kann sich nicht auf den fehlenden Zugang von 
Mitteilungen berufen, die die Darmstädter Packer 64 UG an die letzte bekannte Anschrift 
gesandt hat.

(7) Der Kunde ist verpflichtet, das monatliche Lagergeld im Voraus bis spätestens zum 3. 
Werktag eines jeden Monats an den Lagerhalter zu zahlen. Das Lagergeld für die Folgemo- 
nate ist auch ohne besondere Rechnungserteilung zum jeweiligen Monatsbeginn fällig.

(8) Die Darmstädter Packer 64 UG ist nicht verpflichtet, die Echtheit der Unterschriften auf den 
das Lagergut betreffenden Schriftstücken oder die Befugnis des Unterzeichners zu prüfen, es 
sei denn, dem Lagerhalter ist bekannt oder infolge Fahrlässigkeit unbekannt, dass die 
Unterschriften unecht sind oder die Befugnis des Unterzeichners nicht vorliegt.

(9) Ist eine feste Laufzeit des Vertrages nicht vereinbart, so können die Parteien den Vertrag 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat in Textform kündigen, es sei denn, 
es liegt ein wichtiger Grund vor, der zur Kündigung des Vertrages ohne Einhaltung der 
Kündigungsfrist berechtigt.

(10) Bei Verträgen mit anderen als Verbrauchern gelten die ALB (Allgemeinen Lagerbedingungen 
des Deutschen Möbeltransports) als vereinbart. Diese sind auf www.amoe.de/ALB abrufbar.

X. Rücktritt und Kündigung

(1)  Beim Umzug handelt es sich um eine Dienstleistung im Sinne von § 312 g Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 BGB. Es besteht kein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 355 BGB.

(2)  Der Kunden kann den Umzugsvertrag jederzeit kündigen.

(3)  Kündigt der Absender, so kann Darmstädter Packer 64 UG entweder

(4) das vereinbarte Entgelt, das etwaige Standgeld sowie zu ersetzende Aufwendungen unter 
Anrechnung dessen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder 
anderweitig erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt;

(5) oder pauschal ein Drittel des vereinbarten Entgelts verlangen. Beruht die Kündigung auf Gründen, 
die dem Risikobereich des Möbelspediteurs zuzurechnen sind, so entfällt der Anspruch auf Fautfracht 
nach Ziffer 3. b.; in diesem Falle entfällt auch der Anspruch nach Ziffer 3. a. soweit die Beförderung 
für den Kunden nicht von Interesse ist.

XI. Gerichtsstand

(1) Für Rechtsstreitigkeiten mit Vollkaufleuten auf Grund dieses Vertrages und über Ansprüche aus 
anderen Rechtsgründen, die mit dem Umzugs- oder Lagervertrag zusammenhängen, ist das Gericht, 
in dessen Bezirk sich die vom Kunden beauftragte Niederlassung des Möbelspediteurs befindet, aus 
schließlich zuständig.

(2) Für Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag mit anderen als Vollkaufleuten gilt § 30 ZPO.

XII. Rechtswahl

Es gilt deutsches Recht.

XIII. Datenschutz



Bezüglich der Verarbeitung von personenbezogenen Daten gilt die Datenschutzerklärung des 
Möbelspediteurs.

H. Gewährleistung  

I. Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und 
Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die 
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt 
bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher 
(Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB). 

II. Grundlage der Mängelhaftung des Darmstädter Packer 64 UG ist vor allem die über die 
Beschaffenheit der Ware oder Leistung getroffene Vereinbarung. 

III. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu 
beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht.  

IV. Beim Verkauf an Unternehmer gilt: Die Mängelansprüche des Käufers, der Unternehmer ist, 
setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) 
nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren 
Zeitpunkt ein Mangel, so ist dem Darmstädter Packer 64 UG hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige 
zu machen. Verpackungsschäden an gelieferter Ware sind sofort bei Lieferung anzuzeigen. In jedem 
Fall sind offensichtliche Mängel unverzüglich bei Lieferung und bei der Untersuchung, nicht 
erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung, spätestens jedoch binnen 7 Tagen 
nach Ablieferung, schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Kunden die ordnungsgemäße Untersuchung 
und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung des Darmstädter Packer 64 UG für den nicht bzw. nicht 
rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften 
ausgeschlossen. 

V. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, hat der Darmstädter Packer 64 UG gegenüber dem Käufer, der 
Unternehmer ist, das Recht zu wählen, ob der Darmstädter Packer 64 UG Nacherfüllung durch 
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache 
(Ersatzlieferung) leistet. Das Recht des Verkäufers, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 

Der Kunde, der Verbraucher ist, hat das Wahlrecht hinsichtlich der gewünschten Art der 
Nacherfüllung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften (§§ 439, 440, 441 BGB). 

VI. Der Darmstädter Packer 64 UG ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu 
machen, dass der Kunden den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunden ist jedoch berechtigt, einen im 
Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 

VII. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen 
auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Abschnitt K. 

 I. Annahmeverzug, Gefahrenübergang, Verschiebung von Lieferfristen  

I. Beim Verkauf an Unternehmer gilt: Wird Ware an einen Kunden versandt, so geht die Gefahr des 
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf diesen Kunden über, wenn 
die Ware das Unternehmen des Darmstädter Packer 64 UG verlässt. Das gilt auch dann, wenn der 
Darmstädter Packer 64 UG Transport oder Versand übernimmt bzw. beauftragt. 

II. Der Kunde ist verpflichtet, die vom Darmstädter Packer 64 UG gekaufte Ware abzunehmen. Das 
gesetzliche Recht zur Leistungsverweigerung bleibt hiervon unberührt. Kommt der Kunde seiner 



Abnahmeverpflichtung nicht nach, so hat er, wenn er diese Pflichtverletzung zu vertreten hat, dem 
Darmstädter Packer 64 UG den hier durch entstehenden zusätzlichen Aufwand (u.a. Arbeitszeit der 
Mitarbeiter des Verkäufers, Fahrt-, Lager- und Materialaufwand) zu erstatten und den Darmstädter 
Packer 64 UG von berechtigten Ansprüchen Dritter freizustellen. 

III. Teillieferungen und Teilleistungen durch den Darmstädter Packer 64 UG sind zulässig. 

IV. Beim Verkauf an Unternehmer gilt: Eine Verschiebung des Ausliefertermins auf Wunsch des 
Kunden ist grundsätzlich nicht möglich. Gewährt der Darmstädter Packer 64 UG dem Kunden aus 
Kulanz eine Verschiebung, dann entstehen dem Darmstädter Packer 64 UG folgende Mehrkosten, die 
vom Kunden zu tragen sind:   

- 1 % des Auftragswertes als einmalige pauschale Bearbeitungsgebühr sowie  

- 2 % des Auftragswertes pro Kalenderwoche für Auslagekosten.  

Der Kunde hat das Recht nachzuweisen, dass kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist. 
Der Darmstädter Packer 64 UG behält sich vor, darüber hinaus entstehende Kosten gegen Nachweis 
zu berechnen, z.B. Montage- und Anfahrtszeiten.  

V. Nachträgliche Änderungswünsche seitens des Kunden bis zu 10 Werktage nach dem Datum der 
Auftragsbestätigung sind für den Darmstädter Packer 64 UG nur dann bindend, soweit er diesen 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Die durch die Änderung verursachten Kosten trägt der 
Kunde. Diese betragen grundsätzlich mindestens 1% des Brutto-Auftragswertes. Bei nachträglichen 
Änderungswünschen des Kunden ist der Darmstädter Packer 64 UG von der Einhaltung des 
ursprünglich vereinbarten Liefertermins bzw. der Lieferfrist befreit.  

VI. Terminverschiebungen, die durch den Kunden verursacht werden, führen trotzdem zur 
Zahlungspflicht zu den in der Auftragsbestätigung vereinbarten Zahlungszeitpunkten oder wenn der 
Darmstädter Packer 64 UG lieferbereit ist. 

 J. Eigentumsvorbehalt  

I. Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen des Darmstädter 
Packer 64 UG aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte 
Forderungen) behält sich der Darmstädter Packer 64 UG das Eigentum an den verkauften Waren vor. 

II. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der 
gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Der 
Kunden hat den Darmstädter Packer 64 UG unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wurde oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. 
Pfändungen) auf die dem Darmstädter Packer 64 UG gehörenden Waren erfolgen. 

III. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen 
Kaufpreises, ist der Darmstädter Packer 64 UG berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom 
Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware aufgrund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. 
Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; der Darmstädter 
Packer 64 UG ist vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und behält sich den 
Rücktritt vor. Zahlt der Kunden den fälligen Kaufpreis nicht, darf der Darmstädter Packer 64 UG diese 
Rechte nur geltend machen, wenn der Darmstädter Packer 64 UG dem Kunden zuvor erfolglos eine 
angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich ist. 



IV. Der Kunden ist bis auf Widerruf befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten 
ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. 

V. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung 
der Waren des Darmstädter Packer 64 UG entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei 
der Darmstädter Packer 64 UG r als Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt der Darmstädter Packer 
64 UG Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder 
verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

VI. Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen 
Dritte tritt der Kunden schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe des etwaigen Miteigentumsanteils des 
Darmstädter Packer 64 UG gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an den Darmstädter Packer 
64 UG ab. Der Darmstädter Packer 64 UG nimmt die Abtretung an. Die genannten Pflichten des 
Kunden gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 

VII. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunden neben dem Darmstädter Packer 64 UG 
ermächtigt. Der Darmstädter Packer 64 UG verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, 
solange der Kunden seinen Zahlungsverpflichtungen dem Darmstädter Packer 64 UG gegenüber 
nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und der Darmstädter Packer 64 UG den 
Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. III. geltend machen. Ist dies aber der 
Fall, so kann der Darmstädter Packer 64 UG verlangen, dass der Kunden dem Darmstädter Packer 64 
UG die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die 
Abtretung mitteilt. Außerdem sind die in diesem Fall berechtigt, die Befugnisse des Kunden zur 
weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu 
widerrufen. 

VIII. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen des Darmstädter Packer 64 
UG um mehr als 10 %, wird der Darmstädter Packer 64 UG auf Verlangen des Kunden Sicherheiten 
nach Wahl des Darmstädter Packer 64 UG freigeben. 

K. Haftungsbeschränkung  

I. Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, 
haftet der Darmstädter Packer 64 UG bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen 
Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

II. Auf Schadensersatz haftet der Darmstädter Packer 64 UG – gleich aus welchem Rechtsgrund – im 
Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit 
haften wir vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. für 
Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur 

1. für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

2. für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
(Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in 
diesem Fall ist die Haftung des Darmstädter Packer 64 UG jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 



III. Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen 
durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden der Darmstädter Packer 64 UG nach 
gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit der Darmstädter Packer 64 UG 
einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware 
übernommen hat und für Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz. 

IV. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunden nur 
zurücktreten oder kündigen, wenn der Darmstädter Packer 64 UG die Pflichtverletzung zu vertreten 
habt. Ein freies Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere gem. §§ 648, 648a BGB) wird 
ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

L. Verjährung 

Gegenüber Unternehmern gilt folgendes:  

I. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus 
Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die 
Verjährung mit der Abnahme, ansonsten mit Gefahrübergang. 

II. Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer 
üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit 
verursacht hat (Baustoff) beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab 
Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen 
zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1 Abs. 3, §§ 444, 479 BGB). 

III. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und 
außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, 
es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im 
Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Kunden gem. J. II. Satz 1 
und J. II. Satz 2 1. sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den 
gesetzlichen Verjährungsfristen. 

 M. Rechtswahl 

I. Für diese AVB und die Vertragsbeziehung zwischen dem Darmstädter Packer 64 UG und dem 
Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen 
Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. 

II. Gegenüber Verbrauchern gilt die Rechtswahl nur insoweit, als diesen dadurch nicht der Schutz 
entzogen wird, der diesen durch diejenigen zwingenden Bestimmungen des Landes, in dem der 
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, gewährt wird.  

 N. Gerichtsstandvereinbarung  

I. Ist der Vertragspartner ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird als ausschließlicher Gerichtsstand der Geschäftssitz des 
Darmstädter Packer 64 UG Röttingen für alle Ansprüche, die sich aus oder aufgrund dieses Vertrages 
ergeben, vereinbart. Dies gilt auch für Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland haben oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort nach außerhalb von Deutschland verlegt haben, oder deren Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt einer Klageerhebung nicht bekannt ist.  



II. Dies gilt nicht, sofern der Kunde Verbraucher ist und seinen Wohnsitz bzw. seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat. In diesem Fall ist Klage vor dem 
zuständigen Gericht des Wohnsitzmitgliedstaates zu erheben.  

O. Rechtevorbehalt 

An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behält sich der Darmstädter 
Packer 64 UG die Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen 
Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunden 
der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Verkäufers. 

P. Schutzrechtsverletzungen  

Der Kunde stellt den Darmstädter Packer 64 UG von Ansprüchen aufgrund Schutzrechtsverletzungen 
(z.B. Urheberrechte, Markenrechte, Designrechte, Patente, Gebrauchsmuster, ergänzender 
wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz u.ä.) frei, wenn die Schutzrechtsverletzungen auf Vorgaben 
oder Anforderungen des Kunden beruhen.  

R. Widerrufsrecht für Verbraucher 

Widerrufsrecht für Verbraucher bei Verträgen, die außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossen 
werden (§ 312b BGB) oder bei Fernabsatzgeschäften (§ 312c BGB). Verbraucher ist jede natürliche 
Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 
noch selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, § 13 BGB.  

Teil 2

Die Haftung des Möbelspediteurs

- Unterrichtung über die Haftungsbestimmungen gemäß § 451 g HGB -

Darmstädter Packer 64 UG haftet als Frachtführer nach dem Umzugsvertrag und dem 
Handelsgesetzbuch (HGB). Diese Haftungsgrundsätze finden auch bei grenz- überschreitenden 
Beförderungen mit Beginn oder Ende in Deutschland Anwendung, selbst wenn hierfür 
verschiedenartige Beförderungsmittel eingesetzt werden. Die Haftungsbestimmungen gelten für 
Einlagerungen, bei denen der Einlagerer ein Verbraucher ist, entsprechend.

I. Haftungsgrundsätze

Darmstädter Packer 64 UG haftet für den Schaden, der durch Verlust oder Beschädigung des Gutes 
entsteht, solange sich dieses in seiner Obhut befindet.

II. Haftungshöchstbetrag

Die Haftung des Möbelspediteurs wegen Verlust oder Beschädigung ist auf einen Betrag von 620 
Euro je Kubikmeter Laderaum, der zur Erfüllung des Vertrages benötigt wird, beschränkt. Wegen 
Überschreitung der Lieferfrist ist die Haftung des Möbelspediteurs auf den dreifachen Betrag der 
Fracht begrenzt. Haftet Darmstädter Packer 64 UG wegen der Verletzung einer mit der Ausführung 
des Umzuges zusammenhängenden vertraglichen Pflicht für Schäden, die nicht durch Verlust oder 
Beschädigung des Gutes oder durch Überschreitung der Lieferfrist entstehen, und handelt es sich um 



andere Schäden als Sach- und Personenschäden, so ist in diesem Fall die Haftung auf das Dreifache 
des Betrages begrenzt, der bei Verlust des Gutes zu zahlen wäre.

III. Wertersatz

Hat Darmstädter Packer 64 UG für Verlust des Gutes Schadenersatz zu leisten, so ist der Wert am Ort 
und zur Zeit der Übernahme zur Beförderung zu ersetzen. Bei Beschädigung des Gutes ist die 
Differenz zwischen dem Wert des unbeschädigten Gutes und dem Wert des beschädigten Gutes zu 
ersetzen. Maßgeblich ist der Wert des Gutes am Ort und zu der Zeit der Übernahme. Der Wert des 
Gutes bestimmt sich nach dem Marktpreis. In beiden Fällen sind auch die Kosten der 
Schadensfeststellung zu ersetzen.

IV. Haftungsausschluss

Darmstädter Packer 64 UG ist von der Haftung befreit, wenn der Verlust, die Beschädigung oder die 
Lieferfristüberschreitung auf einem unabwendbaren Ereignis beruht, das Darmstädter Packer 64 UG 
selbst bei größter Sorgfalt nicht vermeiden und dessen Folgen er nicht abwenden konnte.

V. Besondere Haftungsausschlussgründe

1. Darmstädter Packer 64 UG ist von seiner Haftung befreit, soweit der Verlust oder die 
Beschädigung auf eine der folgenden Gefahren zurückzuführen ist:

a. Beförderung und Lagerung von Edelmetallen, Juwelen, Edelsteinen, Geld, Briefmarken, 
Münzen, Wertpapieren oder Urkunden;

b. Ungenügende Verpackung oder Kennzeichnung des Umzugsgutes durch den Absender;

c. Behandeln, Verladen oder Entladen des Gutes durch den Absender;

d. Beförderung und Lagerung von nicht vom Möbelspediteur verpacktem Gut in Behältern;

e. Verladen oder Entladen von Gut, dessen Größe oder Gewicht den Raumverhältnissen an der 
Ladestelle oder Entladestelle nicht entspricht, sofern Darmstädter Packer 64 UG den Kunden 
auf die Gefahr einer Beschädigung vorher hingewiesen und der Kunden auf die Durchführung 
der Leistung bestanden hat;

f. Beförderung und Lagerung lebender Tiere oder von Pflanzen;

g. natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit des Gutes, derzufolge es besonders leicht 
Schäden, insbesondere durch Bruch, Funktionsstörungen, Rost, inneren Verderb oder 
Auslaufen, erleidet.

2. Ist ein Schaden eingetreten, der nach den Umständen des Falles aus einer der unter a. bis g. 
bezeichneten Gefahren entstehen konnte, so wird ver- mutet, dass der Schaden aus dieser 
Gefahr entstanden ist. Darmstädter Packer 64 UG kann sich auf die besonderen 
Haftungsausschlussgründe nur berufen, wenn er alle ihm nach den Umständen obliegenden 
Maßnahmen getroffen und besondere Weisungen beachtet hat.

3. Der Lagerhalter haftet nicht für Schäden, die durch Kernenergie und an radioaktiven oder 
durch radioaktive Stoffe verursacht worden sind.

VI. Geltung der Haftungsbefreiungen und -begrenzungen

1. Die Haftungsbefreiungen und -beschränkungen gelten auch für Ansprüche aus 
außervertraglicher Haftung wegen Verlust oder Beschädigung des Gutes oder wegen 



Überschreitung der Lieferfrist, sofern Darmstädter Packer 64 UG nicht vorsätzlich oder 
leichtfertig und in dem Bewusstsein gehandelt hat, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit 
eintreten wird.

2. Die vorgenannten Haftungsbefreiungen und -beschränkungen gelten auch für das Personal 
des Möbelspediteurs.

VII. Ausführender Möbelspediteur

Beauftragt Darmstädter Packer 64 UG für den Umzug einen anderen, ausführenden Möbelspediteur, 
so haftet dieser in gleicher Weise wie der beauftragte

Möbelspediteur, solange sich das Gut in seiner Obhut befindet. Der ausführende Möbelspediteur 
kann alle frachtvertraglichen Einwendungen geltend machen.

VIII. Transport- und Lagerversicherung

Es besteht die Möglichkeit, das Gut über die gesetzliche Haftung hinaus zu versichern. Darmstädter 
Packer 64 UG schließt auf Wunsch des Kunden und gegen Bezahlung einer gesonderten Prämie eine 
Transport- oder Lagerversicherung ab.

IX. Schadensanzeige

Für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gelten folgende wichtige Besonderheiten:

1. Äußerlich erkennbare Beschädigungen und Verluste des Gutes sollten bei Ablieferung auf 
dem Ablieferungsbeleg oder einem Schadens- protokoll genau festgehalten werden. Solche 
Schäden oder Verluste sind der Darmstädter Packer 64 UG spätestens am nächsten Tag 
detailliert in Textform (E-Mail, Brief, Fax) anzuzeigen.

2. Äußerlich nicht erkennbare Beschädigungen und Verluste müssen dem Möbelspediteur 
innerhalb von 14 Tagen nach Ablieferung, ebenfalls detailliert in Textform, angezeigt werden.

3. Werden Schäden und Verluste nicht in den genannten Fristen geltend gemacht, erlöschen die 
Ersatzansprüche.

4. Überschreitungen der Lieferfrist müssen binnen 21 Tagen nach Ablieferung in Textform 
angezeigt werden. Nach Ablauf der Frist geht der Anspruch andernfalls unter.

5. Für die Wahrung der Fristen genügt die rechtzeitige Absendung einer detaillierten Anzeige in 
Textform an den beauftragten oder abliefernden Möbelspediteur, die ihren Aussteller 
erkennen lässt.


